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Pressemitteilung Nr. 15/2023 

vom 24. Februar 2023 
 
 

Auftakt der Hauptverhandlung  
wegen Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt u.a.  

 
32 KLs 720 Js 33820/20 - Beginn: Mittwoch, den 01. März 2023, 11:00 Uhr: 
 
Tatvorwurf:  Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft den 57, 53, 50, 36 und 34 Jahre alten Angeklagten vor, im Zeitraum 
von Januar 2019 bis April 2022 in Bremen und anderenorts u.a. gemeinschaftlich als Bande 
handelnd, Arbeitnehmer entweder gar nicht oder in niedrigerem Umfang u.a. zur 
Sozialversicherung und beim Finanzamt angemeldet zu haben und hierdurch u.a. Lohnsteuern 
und Sozialversicherungs- bzw. Sozialkassenbeiträge nicht in der richtigen Höhe abgeführt bzw. 
erspart zu haben. Der sog. Schwarzlohn soll an die rekrutierten Arbeitnehmer überwiegend in bar 
ausgezahlt worden sein. Der weiteren 31-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, insoweit durch 
Übernahme der Kommunikation u.a. gegenüber offiziellen Ämtern sowie durch Beseitigen von 
Unterlagen unterstützend tätig geworden zu sein. 
 
Zur Verschleierung des Geldflusses und der tatsächlichen Arbeitgebereigenschaft der Firmen 
sollen von Subunternehmen sog. „Scheinrechnungen“, d.h. Rechnungen, denen tatsächlich keine 
Leistungen zugrunde lagen, erstellt und in die Buchhaltung eingefügt worden sein. Die auf den 
Bankkonten der Subunternehmen eingegangenen Gelder sollen durch Barabhebungen dem 
offiziellen Wirtschaftskreislauf entzogen und an die Angeklagten zurückgeflossen sein. Mit einem 
Teil dieses Bargeldes sollen die Schwarzlöhne bezahlt worden sein. Hierbei sollen sich die 
Angeklagten die jeweiligen Aufgabenbereiche wie etwa die Erstellung und Verbuchung von 
Scheinrechnungen, die Beschaffung und Auszahlung des Bargeldes oder die Koordinierung der 
Schwarzarbeiter nebst Beschaffung von Arbeitskleidung, Werkzeug und mitunter gefälschter 
Ausweise bzw. Dokumente für die Arbeiter, aufgeteilt haben.  
 
Nach der Berechnung durch die Staatsanwaltschaft soll hierdurch ein Gesamtschaden in 
Höhe von knapp 3.500.000 Euro verursacht worden sein.  
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am 
 
Donnerstag, den 09. März 2023, 
Mittwoch, den 15. März 2023, 
Dienstag, den 21. März 2023, 
Mittwoch, den 22. März 2023, 
Mittwoch, den 29. März 2023, 
Mittwoch, den 12. April 2023, 
Freitag, den 14. April 2023, 
Dienstag, den 18. April 2023, 
Dienstag, den 25. April 2023, 
 



sowie an 42 weiteren Terminen bis zum 20. Dezember 2023, 
 
jeweils um 09:30 Uhr (soweit nicht anders angegeben).  

 
 

Hinweise für Pressevertreter: 
 

 Es wird darauf hingewiesen, dass Lichtbild- oder Filmaufnahmen von dem 
Angeklagten in anonymisierter Form (etwa durch „Verpixeln“) zu erfolgen haben!  

 
Den jeweiligen Sitzungssaal entnehmen Sie bitte der Gerichtstafel im 
Eingangsbereich des Landgerichts. 

 
 
Dr. Thorsten Prange 
Vors. Richter am Landgericht 
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